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üiiniglichenpreußischenStaaten.

Bundes-Gesetzblatt
Norddeutschen Bundes.

(Nr. 263.) Gesetz,Maaßregelngegen die Rinderpest betreffend. Vom 7. April 1869.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von PreußenIc.

VeWtdneU im Namen des NorddeutschenBundes, nach erfolgter Zustimmung
des VUUdethhes Und des Reichstages, was folgt:

Z. 1.

Wenn»die Rinderpest(Löserdürre)in einem Bundesstaate oder in einem

an das Gebiet des NorddeutschenVundes angrenzendenoder mit demselbenim

direktenVerkehrestehendenLande ausbricht, so sind die zuständigenVerwaltungs-
behorden der betreffendenVundesstaaten verpflichtetund ermächtigt, alle Maaß-

kegelnzu ergreifen, welche geeignetsind, die Einschlepgung
und beziehentlichdie

Wetterverbreitungder Seuche zu verhütenund die im ande selbst ausgebrochene
Seuche zu unterdrücken

Z 2

Die Maaßregeln,auf welchesich die im Z. 1. ausgesprocheneVerpflichtung
und Ermächtigungje nach den Umständenzu erstreckenhat, sind folgende:

l) Beschränkungenund Verbote der Einfuhr, des Transports und des

Fandels
in Bezug auf lebendes oder todtes Rindvieh, Schaafe und

iegen, Häute, Haare und sonstige thierischeRohstoge
in frischemoder

trockenem Zustande, Rauchfutter, Streumaterialien, umpen, ebrauchte
Kleider,Geschirreund Stallgeräthe,«endlichEinführungeiner indviehs
kontrole im Grenzbezirke,«

2) AbsperrungeinzelnerGehöfte,Ortstheile, Orte, Bezirke,gegen den Ver-

» kehrmit der Umgebung;
z) Todtung selbst gesunder Thiere und Vernichtung von giftfan enden

Sachett,ingleichen,wenn die Desinfektion nicht als ausreichendbegmden
Tägldfy

von ransportmitteln,Geräthschaftenund dergl. im erforderlichen
km k;

4) Qesmfizzirungder Gebäude, Transportmittel und sonstigen Gegen-
statkdwsowieder Personen , welche mit seuchekrankenoder verdächtigen
Thleken M Berührunggekommensind;

Bandes-Gesetzen 1869. 18 5) Ent-
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5) Enteignung des Grund und Bodens für die zum Verscharrengetödteter
Thiere und giftfangenderDinge nöthigenGruben.

Z. 3.

Für die auf Anordnungder BehördegetödtetenThiere, vernichtetenSachen
und enteignetenPlätze, sowie für die nach rechtzeitigerfolgterAnzeigedes Be-

sitzersgefallenenThiere wird der durch unparteiischeTaxatoren festzustellendege-
meine Werth aus der Bundeskasfevergütet.

»

Diese Entschädigungwird jedochnicht gewährtsur solchesVieh, welches
innerhalb zehn Tage nach erfolgter; Einfuhr oder nach Eintrieb über die Bun-

desgrenzean der Seuche fällt.
Z. 4.

« Jeder, der

zuverlässiåe
Kunde davon erlangt, daß ein Stück Vieh an der

Rinderpest krank oder ge a en ist oder daß auch nur der Verdachteiner solchen
Krankheit vorliegt, hat ohne Verzug der OrtspolizeibehördeAnzei·e davon zu
erstatten: Die UnterlassungschleunigsterAnzeigehat für den Vieh esitzerselbst,
welcher sich dieselbe zu Schulden kommen läßt, jedenfalls den Verlust des An-

szoriichesauf Entschädigungfür die ihm gefallenen oder getödtetenThiere zur
o ge. .

Z. 5.

Die Einwohner von der Rinderpest betroffener Orte sind verpflichtet, die

Behörden bei Ausführung der polizeilichenMaaßregelnentweder selbstoder dursch
geeignetePersonen zu unterstützen.

Z. 6.

Die Eisenbahnverwaltungensind verpflichtet, so lange noch eine Gefahr
der Einschleppungder Rinderpestvon irgend einer Seite her droht oder die Seuche
im Bundesgebiete an irgend einem Orte herrscht, diejenigenEisenbahnwa en,
welche zum Transporte von Rindvieh oder auch, sobald die Wagen solcheEnd,
welchesichzum Rindviehtransporteeignen, von anderem Vieh gedienthaben, nach
jedesmaligemGebrauch zu desinfiziren. Diese Verpflichtungliegt derjenigenVer-
waltung ob, auf deren Strecke das Ausladen, beziehentlichim Transit die Ueber-
schreitungder Bundesgebietsgrenzebeim Wiederausgange stattgefundenhat. Die

Eisenbahnverwaltungendürfendafür von dem Versender eine Entschädigungvon

zehn Silbergroschenfür den Wagen erheben.

Z. 7.

Die näherenBestimmungenüber die Ausführung der vorstehendenVor-
schriften und deren Ueberwachungdurch die geeignetenOrgane, über die Be-

streitung der entstehendenKosten und die Bestrafung der Zuwiderhandlungensind
von den Einzelstaatenzu treffen. Es ist jedoch von den deshalb erlassenenVer-

fügungendem BundespräsidiumMittheilung zu machen.

Z. 8.

Vom Bundespräsidiumwird eine allgemeineInstruktion erlassen, welche
über die Anwendungder im Z. 2. unter Nr. 1. bis 4. ausgeführtenMaaßregeln

na-



—107—

NähereAnweisunggiebt und den nach Z. 7. von den Einzelstaatenzu treffenden
Bestimmungen zur Grundlage dient.

Z. 9.
Sobald die Regierung eines Bundesstaatesin die Lage kommt, ein Ein-

fuhrverbotzu erlassen,zu verändern oder aufzuheben,hat dieselbe dem Bundes-

pkqsidiumund den Regierungen der benachbarten Bundesstaaten davon Mit-
theilung zu machen.

0I 1 .

.

. d l

» Einfuhrbeschränkungenzwischenden einzelnenVundesstaatensind erst dann

zulassig,wenn die Rinderpest Innerhalb eines Bundesstaates ausbricht.

, Z. 11.

»
Bricht die Rinderpestin einem Bundesstaate aus, so ist dem Bundes-

prasidium hiervon, sowie »vonden ergriffenenMaaßreeln Anzeige zu machen,
dasselbeauch von dem weiteren Gange der Seuche in enntnißzu erhalten.

. 12.
Dem Bundeskanzlerliegt ob, die Ausführung dieses Gesetzes und der

auf Grund desselbenerlassenen Anordnungen zu überwachen.Erforderlichen
Falls wird der BundeskanzlerselbstständigAnordnungen treffen, oder einen

Bundeskommissarbestellen,welcher die Behördendes betheiligtenEinzelstaates
unmtttelbar mlt Anweisungzu versehen hat. Tritt die Seuche in einer solchen
Gegenddes Bundesgebietesoder in solcher Ausdehnung auf, daß von den zu
ergreifendenMaaßregelnnothwendig die Gebiete mehrerer Bundesstaaten betroffen
werdenniussen,so hat der Bundeskommissar für Herxtellungund Erhaltung der
EmlZeitin den Seitens der Landesbehördenzu treffen en oder getroffenenMaaß-
regeln zu sorgen und deshalb das Erforderlicheanzuordnen.

"

Z. 13.
»

«

Die Behördender verschiedenenBundesstaaten sind verpflichtet, sich bei

Ausführungder Maaßregelngegen die Rinderpest auf Ansuchengegenseitigzu
unterstützen. «

Z. 14.

, ,8ur Durchfü run der Absperrun smaaßreeln ist militairischeHülfe u

kequreti Die Kikmmgndobehördenhcsbenden gdesfallsigenRequisitionen dzer
kompetentenVerwaltungsbehördenim erforderlichenUmfange zu entsprechen.

, SammtlicheMehrkosten,welchedurch die geleistetemilitairischeHülfe gegen
die rFglementsmäßigenKosten des Unterhalts der requirirten Truppen in der
Gakmsonentstehen,fallen der Bundeskassezur Last.

unter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

GegebenBerlin, den 7. April 1869.

(l«. s.) Wilhelm.
Gr. v. BismarcksSchönhausen.

(N1·.264.)
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(Nk. 264.) Seine Majestät der König von Preußenhaben im Namen
des NorddeutschenBundes -

den KöniglichPreußischenLegationsrath Guido v. Grabow

zum Generalkonsul des NorddeutschenBundes für die Republik Venezuela zu
ernennen geruht.

Derselbe ist zugleichals Geschäftsträgerdes NorddeutschenBundes bei der

Regierungder genannten Republikbeglaubigtworden und hat seinBeglaubigungs-
schreibenm dieser Eigenschaftam 15. Februar d. J. übergeben.

(Nx-. 265.) Seine Majestät der König von Preußenhaben im Namen
des NorddeutschenBundes

den Kaufmann Theodor Schultz zu Zanzibar
zum Konsul des Nord-deutschenBundes daselbstzu ernennen geruht.

(Nk. 266.) Seine Majestät der König von Preußen haben im Namen
des NorddeutschenBundes

den Kaufmann Adolph Seinecke zu Cincinnati

zum Konsul des NorddeutschenBundes daselbstzu ernennen geruht.

(Nk. 267.) Seine Majestät der König von Preußen haben im Namen
des NorddeutschenBundes den Geschäftsträgerdes Norddeutschen Bundes bei
der Regierung der Republik Chili, Levenhagen, zugleichzum Generalkonsuldes

NorddeutschenBundes für die genannte Republik zu ernennen geruht.

(Nk. 268.) Seine Majestät der König von Preußenhaben im Namen
des NorddeutschenBundes

den Kaufmann Bernhard Eckelmann zu Ponce (Portoriko)
zum Vizekonsuldes NorddeutschenBundes daselbstzu ernennen geruht.

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

Berlin , gedrucktin der KöniglichenGeheimen Ober-Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).


